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Bekanntmachung.
Die diesjährigen öffentliche» Impfungen finden

Im Rathhause, Zimmer No. 16, Nachmittags von
5 bis 6 Uhr, an folgenden Tagen statt: 1., 2., 3.,
t -, 13 14 15., 17., 18., 29., 31. Mai, 1. Juni.

4./ 5., 6., 7., 16., 17. und 18. September,
fitr Kinder aus inficirtcn Häusern am 19. und
20  September.

Die Termine für die Wiederimpfung werden
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben. Für Wiederimpflinge aus inficirten
Häusern ist der Termin auf den 21. September
Nachmittags von 5 bis 6 Uhr, angesctzt.
. Der Eingang zum Jmpslokal erfolgt durch
daŝ Portal gegenüber dem Hotel „Zum grünen

- ®Ane  Woche nach der Impfung sind die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzustellen. Nachschau findet Nach¬
mittags von 5 bis 6 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang¬
nahme des Impfscheines ans dem Jmpslokal cnl-

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Megeeltcrn und Vormünder) werden ersucht, ihre
Emd-r b-zw. Pflegebefohlenenpünktlich Nach-

nur o Uhr zur Impfung intb Nach-
jtycut zu stellen, andernfalls müssen die Kinder, bei
Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten
Strafen, auf eigenêKosten geimpft tverden.
. . ^ mpfpfllchtig sind alle im Jahre 1900 und
mui ct  geborenen Kinder, soweit sie nicht mit Er-

luoAbe,w ^nI>°ber nach ärztlichemZeugniß die natürlichen Blattern überstanden
haben, ferner d,einigen Kinder, tvelche in früheren
x̂ bren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
^ »ipfiing vorschriftSmäßlfl entzogen worden sind.
sthimhl«,. ni(1c™ darauf aufmerksam, daß
Impfungen von Arm zu Arm nicht stattfinden
rtüff 1er  öur Verwendung kommende Jmpf-
bezogen wird."' staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel

m. b̂altüugsvorschrifte,»
fftr Die Angehörigen der Erstimpstinge

w jL ?- ^ lns ciiiem Haufe, in welchem an-
Deckende Krankheiten, mie Scharlach Masern
^ ^ dchcne, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosen-
5^t .ge Entzündung oder die natürlichen Pocken
T-rnün? d'e Impflinge zum allgemeinen

nicht gebracht werden, auch haben sich
Erwachsene, die in solchen Häusern wohnen, vomImpftermine feruzuhalten.

Eltern des Jmpflinges oder deren
Uibrnn!, deni Jmpfarzie vor der Aus-über frühere oder noch be¬

lüde ^ ânkheiten des Kindes Mittheilung zu
Die Kinder müssen zum Impftermine

£itaTS & . W ' »' b » I, ,-,»<«
« *} MSUVta » ! » mmPflicht.

WasiungS " berf“Ume«in - tägliche sorgfältige
verändebrt®‘e 3̂ nm8  bes  Kindes bleibe

fnlt BD8r d̂ M' rb Zellen sind mit großer Sorg-
chmubnna-n ,: ? -'ben. Zerkratzen und vor Be-'mmutznng zu bewahren, sic dürfen nur mit frillb

f 's . « I» .'L "L ' LWSSJT a, "“ nb  •b"
it. Personen, welche

bie Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens
am ^.ermintage dem Jmpfarzt anznzeigen.
znbe?vahre,,. ist sorgfältig ans

Verhaltungsvorschriften für
WieDerimpflinge.

Alis ein«uHause, in welchem ansteckende
Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtherie
üindunae» Flecktyphus,  rosenartige Ent-SÄ °ber di- natürlichen Pocken herrschen,
nicht koinniei^ "'^ '"^ allgenicincn Termin

§ 2. Die Kinder sollen im Jinpftermine mit
erscheüm,"" ' Wäsch-»nd in sauberen Kleidern

m .Auch nach dem Impfen ist möglichst
Pflicht̂ ^^dvltttng des Impflings die wichtigste

F D'e Entwickelung der Jmpspnsteln tritt
am 3. oder4. ^ age ein und ist für gewöhnlich mit
io geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver-
?u"dkii, daß eine Versänmniß des Schnlnnterrichis
tlrl  st-cht nothwendig ist. Nur >venn ans-
iiahinsweise Lieber eintritt, soll das Kind zu
Haust bleiben. Stellen sich vorübergehend größere
r„°Äe U"d Anschwellungen der Impfstellen ein, so
>7? lole. lwiisig zu wechseliide Uni schlage mit ab-gekochten, Wasser anziiwenden. Die Kinder können
das «-wohnte Baden fortsetzen. Das Turnen ist

sl2. Tage von Allen, bei denen sich
Jmpfb atte,n bilden, auszusetzen. Die Impfstellen
sind solange sie nicht vernarbt sind, sorgfältig vor
Beschmutzung, Kratzeii und Stoß, sowie vor
Reibungen durch engeKleidung und vor Druck von
Außen zu hüten Insbesondere ist der Verkehr

° Personen, welche an eiternden Gc-
chwnren, Hautnusschlägcn oder Wiindrosei, (Roth-

unbrx--bt! Benutzung der von ihneii
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

Ve, jeder erheblichen, nach der Impfung
entstehenden Erkrankung, ist ein Arzt zuznzichcn,

v°n solchen Erkrankungen, welche
vor der Nachschau, oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben emtritt, in Kevntniß zu setzen.

J ln  dem im Jinpsteriiiine bekannt zu
,8lb-"de>r Tage erscheinen Die Impflinge zur 31a,ly-Winii. Kann ein Kind au. Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankmig, oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 1)

kommen, so haben die
°der deren Vertreter dieses spätestens am

Termiutage dem Jmpfarzt anzuzeiqcn.
zub-Lhren " ift ior0fÄlti8 n,lf*

Bekanntmachnng.
Gesetz betreffend de», Schutz der Brieftaube,»

von» L«. Mai 1894.
I xß  Die Vorschriften der Landesgesehe. »ach
welchen das Recht, Tauben zu halten, beschränkt
ist lind nach welchen im Freien betroffene Tauben

l<n^ ™?"""8„obtr d-r Tödtnng uiiterliegen,
findei, auf Militar-Brieftaufeu keine Anwendung.
Dasselbe gilt von landesgcsetzlichen Vorschriftei,,
nach welchen Tauben, die in ein fremdes Tauben¬
haus übergehen, Dem Eigenthümer des letzterengehören. "
c« 2- Sfufolueit auf Grund landesgesetzlicher
Bestimmungen Spcrrzeiten für den Taubenflug be-
W -", flnden dieselbe» auf die Reiseflüoe der
Militar-Brleftaiiben keine Aiiwendimg. Die Sperr-
zeiten dürfe» für Militär-Brieftauben nur eine»
znsaninienhängenden Zeitrauni von höchstens
10  Tagen in, Frühjahr und Herbst umfasse».

r-r , , koiigere als zehntägige Sperrzeiten ein-
gcsuhrt, so gelten für Militär-Brieftauben immer
nur die ersten 10 Tage.

§ 3. Als Militär-Brieftauben im Sinne dieses
Gesetzes gelte» Brieftauben, welche der Militär-
(Marine-)Verwaltung gehören und derselben gemäß
den von ihr erlassenen Vorschriften zur Verfügung
gestellt und welche mit dem vorgeschriebenen Stempel
versehen sind. Privatpersonen gehörige Militär-
Brieftauben genießen den Schutz dieses Gesetzes erst
dann, wenn in ortsüblicher Weise bekannt gemacht
word-tt ist, daß der Züchter seine Tauben der
Militar-Verwaltung zur Versügnng gestellt hat.

.8,7: Für den Fall eines Krieges kan» durch
Kaiserliche Verordnniig bestimmt werden, daß alle
gesetzlichcii Vorschriften, welche das Tödlen und
Einfangcn fremder Tauben gestatte», für das
Reichsgebiet oder einzelne Theilc desselben außer
Kraft treten, sowie daß die Verwendiing von
Tauben zur Beförderung von Nachrichten ohne
Genehmigung der Militärbehörde mit Gesängniß
bis zu 3 Monaten zur bestrafen ist.

190t
Beschlich.

~ , Aus Eirund des § 2 des Gesetzes über die
Wonseiten des Wildes von! 26. Februar 1870
II °,Bb ,!A .i07  beä  Gesetze« Uber die Zuständigkeit
der Verwaltmigs- Und Verwaltungsgerichtsbedördcli
vom1. August 1883 wird der Schluß der Schon¬
zeit für Rebhühner. Wachteln, Fasanen und Hasel-

~2 Hule» dagegen
■auf den 14. Lieptemberl. Js . festgesetzt, so daß die
cH?br̂ n?k Nebhühner, Wachteln, Fasanen und

^Emffi ' rSf 2I ' A"«ust- für Hasen dagegen erst
vvw 16. September ab frelgcgebcn ist.
in ^ '? v,w>rd bestimmt, daß der Dachs vonl
-rlcgswnd-n da!f? ""' einschließlich

D-r Bezirksausschuß zu Wiesbadcir
_ »ez. Linz.

Vorstehendes Gesetz bringe ich zwecks Nach¬
achtung hiermit zur allgemeinen Kenntniß. *
Der Polizei-Präsident, st. Prinz , v. Ratibor.

Ratibor.

un-

L ''ben Geschwürs Ha'u'taSL oAX

auch sind die von
GegenständeGegenstände Personen benutzten
welch-"" •tU“4fr ku  A !igchöÄe,? des JmpfIÜ,ges'

g att>  fr  Arztes ciuUJ

eiitcmfl Mt| n6G1iiiUerShrÖ6erf und"zn"rhÄe, " vonbocfftir?f,r .® n|äu3bnng8t;of „mgebenen Schntz-
Ä enthalten ei.wkiäre

begi nt N»». am achten Tage zu trübe»die Stuten stüölftcu Tuge beginnen
uachVbi/ '! . -l"°m Schorfe einzut/ocknen der

- vierWochcii von selbst abfällt,
d-r Gröbe '45 " K°r. ^ vPf>l,,g läßt Narben von
mehrere  znruck , welche mindestens

ic» ml- deutlich  sichtbar bleiben.
Pocken ns • " gelmaß,gem Verlaufe der Schutz-
5t? Ä ' Verband überflüssig, falls aber in
Rött 1stu«eb»ng derselben eine starke breite
!lmichE? rhrn sollte, sind kalte, häufig zu wechselnde
lvriin dw Bocke, Waff-r , anzuweiide»;
»«äulffltit. fW) 'st em ren,er  verband
fieheit'1.,^ e,r erheblichen, nach der Impfung ent-
3i»pfa>-i 4'I^ ttkung ist cm Arzt züzuziehen; der
vor dcr̂Nimŝ " fplcfje»»Erkrankung, welche
derselbe,, .vchschan oder innerhalb 14 Tagen nach

7 f"t ritt in Kenntnißz» setzen,
nebenbei, > 771 btT. ,m  Lmpflermine bekannt zu
ich»,,. b'° Zn'pst'ngc znr Nach-

ass/tÄ»Ä SB äS ) 3 2Ä

Wiesb'aDc«, den 15. April 1901.
Der Polizei-Präsident. K.  Prinz v.

Bekanntmachnug.
Diejeiiigeii Herren Aerzte, welche in ihrer

Pribaipraxis Impflingen pornehmen, mache ich auf
die Beichlusse und Vorschriften des Bmidesrathes
öofni W. Sum 1899 zur Ausführung des Impf
g-setzes nebst den Erläiitcruiigen hierzu(Extra
Beilage zu No. 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierungz» Wiesbaden vom 29. März 19001ansmerffam. ° J

Indem ich die Herren Aerzte nn, genaue Bc
folgung dieser Vorschriften ersuche, weise ich be
sonders anf die 8Z 16 und 17 a. a. O. hin
welche lauten: J

,,§ 16. Die Impfung wird der Regel
nach anf emen>Oberarm vorgenommen und
zwar be, Erstinipflingen auf den, rechten, bei
Wiederimpflinge» auf dem linken Arme Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 Centimeter Länge. Die cinzelnen Jmpf-
schmtte sollen miiidestens2 Centimeter von
cmaiider entfernt liegen. Stärkere Blutungen
beim Impfe» sind zu vermeiden. Einmaliges
Eiiistreichen der Lymphe in die durch Än-
.pauu' N .der Haut klaffend g-haltenen
Wunden ist im Llllgemeinen ausreichend

Das Aufträge» der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.
. .. Ilebrig gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgefüllt oder
^ spateren Impfungen verwendet werden

.}  1 ' - Die Erstimpfung hat als erfolg¬
reich zu gelten, wenn mindestens eine Pustel
zur regelniäßigen Entwick-limg gekommen ist.
Be, der Wlederinipfunggenügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen."

^ " lÊ rniPlare der Vorschriften, welche von
b"' A" zte" bei der Ausführung des Jmpfgefchäftes
zs. drsolgen sind, sowie der Verhaltungsvorschriften

"V sdle Angehörige» der Impflinge und Wicder-
lmpfliiige sindi» der Buchdruckerei von Plaum.
Montzstraße No. 27, hierselbst zu haben. '

mache ich wiederholt darauf aufmerk-
von' AtüRê °i»"? r  Herren Aerzte bei AbgabeJ • , r!n«Elchen gemäß der 88 2 und 10
des Reichsimpfgesehesvom8. Avril 1874 in gültiacr
F r̂m 10) die Nothwendigkeit der Zurückftelluna

dezw. Wiederimpflinas bescheinigt
Nerdeil soll, nur das durch de» Bundcsraths-
-Nuß vom 30. October 1874(Mi».-Bl. für d

i. B. S . 235) vorgeschriebene Formular3 z „ be-
iiutzen ist. Es unterliegt dabei keinem Bedenken
t"e>m das Wort kann" des Vordrucks in dem
S <K ! «'«»“"“‘I“» I» .» mt-

worden, so kann die fernere Befreiung nur durch
iS CtaS, 3“""" " « - *>«■*

Polizei -Verordnuttff.
Auf Grund der W 6 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung von, 20. September 1867 über Die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
theilen, sowie der §§ 143 und 144 des Gesetzes

die allgemeine Landes- Verwaltung vom
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Ge-
meliidevorstaiides für den Geltungsbereich der
Polizei-Verordnungv. 1. August 1889 nachstehende
Polizei-Verordniing erlasse»:

Der Schlußsatz der Position o in § 68  der
vorerwähnten Polizei-Verordnung erhält hinfort
die nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Mauerwcrk
zu überwölben oder mtt eisernen Platten,
bezw. mit mindestens 4,5 cm starken in
Rahmen liegende» Bohlen gut schließend zu
überdecken. Bereits vorhande »»eGruben
tvelche Dieser Bvrschrift nicht ent¬
spreche» , »nnffen binnen Jahresfrist
»ach Beröffentlichnng Dieser Ber-
orDnung entweDcr vorschriftsmötztg
hcrgestellt, oDer beseitigt werben.
Ausnahmeii sind in widerruflicher Weise zu¬lässig, wenn nach ttbereinstimniendem Er¬
messen der Polizei- und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffende» Anlagen
keine Mißstände entstehe»." *

Ter Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Im Einverständiiiß mit dem Magistrat wird

in Abänderung nieiner Bekanntmachung von,
18. April d. I . mit Bezug auf 8 6 der Polizei-
Perordnung vom 1. August 1889, betreffend die
Errichtung und den Betrieb von Tlcfbnil-Anlage»
nachgcgebe», daß das 3. Exemplar der einzureichen-
dcn Zeichnnngeii im Lichtpaus-Verfahren hergestellt
werden kan», falls zu den andere» ExeniplarcnPauslkinwanD verwandt wird.
, Im Interesse der Grnildstücksbesitzer liegt es
indessen, auch das 3. Exemplar der Zeichnungen,
welches dciisclben bei Erthcilung der Ban-Ge¬
nehmigung wieder zugestellt wird, auf Pans-
leinlvattD herznstellen. *

WiesbaDen, den 16. August 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den 24. August 1901.
_ Der Magistrat. In Vertr.: Heß.

Bekanntmachung.
Es ist *u meiner Kenntniß gekommen, daß

ein gewisser Colson mit der chilenischen Negierung
ein Abkommen wegen Einflihrnng von Kolonisten
nach dem südlichen Chile abgeschlossen hat. Seinem
Uiiternehuien muß, zuverlässigen Nachrichten zu¬
folge, mit den, größten Mißtrauen begegnet
werden. Gleiche Vorsicht ist gegenüber einem in
Paris gedruckten Flugblatt geboten, durch das in
Deutschland wohnende Landwirthschast treibende
Personen zur Auswanderung nach Chile veranlaßt
werden sollen.

Ich warne dringend vor einer unüberlegten
Auswanderung nach Chile.

Wiesbaden, den 17. August 1901.
Der Polizei-Präsident. « . Prinz v. Ratibor.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den 23. August 1901.

Der Waaistrat. In Vertr.: Lest.

Bekanntmachung.
m,.a»?? ^ "bb4"^ nwird!evon den städtischen
V-, retimgen gkn-hnugt- G-bnhren-Ordnnng nebst
Tor,f zur offciitlichen Kennt»iß.
fi„h -!,','7 »"?,!'^ b" ^ st""8^nKcllerabthe>luiigcn
stnd an das Acclscamtz» richten.

WrcSbade»», den 20. J,,ii 1901.
Der Magistrat, v. Jbell «.

(Sebührcn-OrSiittttg,
Wiegegeldcrn, von Ge-

duhien fut die Bemitzuiig der Lagerräume und
der Lastaufzuge des Marktkellers.

„ § 1- Ans Grund des Beschlusses der Stadt¬
verordneten-Versammlung vom 14. Juni 1901
erlasse" "°^ ^ 8°"de ortsstatntarische Bestimmiingen
„ j obengenannten Gebühren werde»
nach dem anllegeiideil Tarif erhoben; sie sind imVoraus zu zahlen.

l'  Ge «en die Heranziehung zu den Gebühren
stehen den Abgabepflichtigen di- i» Z 69 und 70
oe« Conimniialabgabegesetzes bezeichncten Rechts¬
mittel zu.

81 . Zuwiderhandlungen gegen die Be-
n»nmiiiigen dieser Ordnung werden mit Geld¬
strafen von1 bis 80 Mk. belegt.
t„r,J 6- Die Strafen werden vom Magistrat
festgeietzt und nnterliegeii der Eiuziehniig in»Ver-waltimgszwaiigsverfahre».
->.„^8 6. Die Gcbiihrenordiiiliigtritt „fit dem
-rag ihrer Verkündigung in Kraft

Gebühren-Tarif.
Es werden erhoben:
A. WiegegelDer(einschl. Wiegeschciiyr

1. für Butter in Einzel»,engen bis 5 Kg. 3 Pf.
über5 Kg. iur jede weitere5 Kg. oder
„Bruchtheile davon . . . . . . . 3

2.  für Kartoffeln in Einzelmeiigenbis
M 50 Kg. . . 3

über 50 Kg. für jede weitere 50 Kg.
oder Bruchtheile davon . . . . 3

3.  für alle sonstigen Maaren in Einzel-
mengen bis z„ 25 Kg. 3

■ über 25 Kg. für jede weitere 25 Kg. oder
Bruchtheile davon. 3 „

B. Kcllergebnhren (einschl. Beleuchtung zu bei
festgesetzten Bctriebrstuudeii):

1. für Abtheilnngeil von ungefähr4«mBodenflächer») bei Vergebung für 1 Monat oder
ivcniger . g Mk

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . 60 '
0) - „ „1 Woche oder

weniger. 2
2. für Abthcilunge» von ungefähr8 q'mBo'denfläch"e:

bei Vergebung für 1 Monat oder
tvemger. 10  Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . . 100 „
0) „ ,, „1  Woche oder

„ ... weniger. . . 3 Mk. 50 Pf.
3. für größere Kellerräume für je 1 am

und 1 Atonat . 1 Mk.
zum mindesten jedoch 10 Mk. Bei' längerer
Pachtdauer bleiben besondere VcreiiibarungenVorbehalten. *

C. Für Die Benutz,»,» des L.»st.,» fz«gs
»m Marktkctter:

Für je einen Hub. 5 Pf.

Gruftenbau.
Die Erd - und Manrerardeite » zur

Herstellung von 8 « Grüfte, » auf dem
neuen Friedhöfe an der Platterstraße sollen
mit Einschluß der Lieferung sämnitlicher
Materialien vergeben iverden.

ZeichnungcnundBedingungen sind wahrend
der Bormittastsdienftstttttde », im Nath-
haus, Zimmer No. 44, einzusehen, daselbst
werden auch Angebolhefte gegeir Erstattung
von 50 Pfennigen verabfolgt.

Postmäßig verschlossene, mit der Aufschrift:
„Grnftenbantett " versehene Angebote
stnd bis

Samstag, den 31. August,
Vormittags 11 Uhr,

an unterfertigte Abtheilnng einzusenden.
Zuschlagsfrist 14 Tage. F 274
Wiesbaden , den 22. August 1901. ;v

Stadtbauamt, Abtheilung für Straßenbau.
Pertr. : Schettermam ».

I



II HS»».
II Preis.

I. Kruchtmarkt.
L°fer . 100 K.
Stroh . 100 .
Hm . 100 , 060I

II. MIehmarkt.
Ochse»: I. Qualität . p. 50 K.

II. . „ 50 .
Kühe: I. Qualität . p. 50 „

. n . . . „ so;
Schlvemc . ».
Kälber . .
Haumicl . . . . . . " "

III. MictuaNen.
Butter . v. ft.
Zier , . p. 25 St.
Handkaje . . . . „ 100.
Fabrikkase. 100 ,
Eßkartofseln . . p. 100 K.
Nene Kartoffeln. . . p. K.
Zwiebel» .
Zwiebeln. p. 50 t.
Blumenkohl . . . . v . St
Kopfsalat.
_Wiesbaden , den 24."Augnst 1901.

Gurken . . . .
Grüne Bohnen
Grüne Erbse» . .
Wirsing . . . .
Weitzkraut. . .
Rothkrant . . .
Neue gelbe Nübe»
Weiße Rüben . .
Kohlrabi, obererd.
Nömisch-Kohl . .
Petersilien . . .
Borre.
Sellerie . . . .
Saure Kirsche» .
Himbeeren. . .
Heidelbeeren. .
Stachelbeeren. .
Preibelbecrcu. .
Trauben. . . .
Aepfel . . . .
Birnen . . . .
Zwctschcn . . .

'-Ine-r.
PrtiS.

Eine Gaus . . . .
Eine Ente |
Eine Taube. . .
Em Hahn
E'U Huhn.
J "' Sai- .
"5 ; : ; : : : • •• »• s -
vackfisch-

IV. Mrod und Mehr.
Zchwarzbrod: Langbrodp. 0,- K.

Nundbrod", 0,» 8.
Lcißbrod: a. 1 Wasserweck. .'

, b. 1 Milchbrödche».
seizemuehl: No. 0 . p. 100K

» I . „ 100 ,
m . II . „ 100 '
Noggcnmchl: No. 0 . p. 100

« I . .. IM „

Höchst.Preis.

, - 20. 250

Aitdr.
Preis.

V. Aleisch.
)chsenffcisch: von der Kei

„ , Banchfleisch
Kuh- oder Nindfleisch.
Schlveinefleisch. . . .
Kalbfleisch . . . . .Samnielfleisch. . . .chafffeisch.
Lorrfle„ch.
Solberflcisch.
Schinken. . . . . .
Speck(geräuchert) . . .
Schiveincschmalz. . .
Nierenfett.
Schwartenmage» frisch.

.. geräuchert"
Bratwurst . . . .
Fleischivurfl.
Leber- ». Blutwurst: frisch

geräuchert

Nachstehende Polizei-Verordnung wird wieder¬
holt zur Keuntiiiß gebracht:

Polizei -Verordnnng
§ 1. Die Benutzung der Feldwege mit Last¬

fuhrwerken zu anderen als landwirthschaftlicheu
Zwecken ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
t £ -Eichung gesien Entrichtung eines von ihm
sestzuietzenden Beitrags zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zur Erfüllung weiterer Beding-
ungen gestatten, insbesondere gegen die Bedingung
der Befestigung des Feldweg« und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung auf6Meter.
. - 1 er  Benutzung ist schriftliche Erlaubuiß
de« Magistrats emzuholen. Dieselbe gilt mit bis
äutn Schluß des Kalenderjahres und ist dann zuerneuern.

Aür Ausnahincsälle kann der Beitrag er-
Ulaßigt oder erlassen und von der Erfüllung
WeitererBedi.iguiigen abgesehen werden, unbeschadet
der Haftbarkeit für den Schadenersatz beim lleber-
fahrcn fremden Eigenthums.

■$ 17i-  Zuwiderhandlungen gegen die Vor-
schnftcn dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
JÜ®J u _£ re$ t9  Mark, im Nichtbcitrcibungsfall mit
Mtldrechender Haft bestraft. *

Bekanntmachung.
Dir Urliste zur Auswahl der Schöffen

lür die Stadt Wiesbaden
für 1901 liegt geinay den Bestimmungen der 88 86
und 37 des Deutschen Gerichtsverfassungs-Gesetzes

2T >fan»ar 1877 eine Woche lang und zwar
voni 24. bis iiiel. 30. AugustI. I . im Rathhause.
Zsuuner No. 5, wahrend der Dienststnndeu zurEinsicht offen. D
. . dieser Zeit können Einsprachen gegen
dw Nichtigkeit und Vollständigkeit der Liste beim
Magistrat schriftlich vorqebrucht odcr zu Protokoll
gegeben werden. *

Wiesbaden , den 22. August 1901
Der Magistrat. In Vertr.: Hetz.

Stadt . Acctse-Amt.

!Höchst. Ni-dv.
1*mi. Preis.

4 4 4i 52 ] 44
136 128

i 136 132
! 160 150

1 60 140
1 40 120
1 60 160
1 60 1600 — 184
1 84 180
1 60 140
1 — 80
2 — 160
2 — 180

1 1 80 160
1 60 140

96 — 96
211 80

d. I.

Der Oberbürgermeister.

<8.

Verkehr
i» der Kochbrunnen-Anlage.
8 67 der Straßeupolizei- Verordnung vom
September 1900 bestimmt Folgendes:
1.  Kinder unter 10 Jahre» ist ohne Begleitung

Mvachsener Personell, Kiuderwärteriuueii jedoch,
?!* uck) iii Ausübung ihres Berufes befinden, über¬
haupt der Aufenthalt in der Kochbrunuen-Anlage
««d der Trinkhalle daselbst untersagt.
. Ars",,-» unsauberer Kleidung, ferner
lolchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufenthalt
i» der Kochbrunncii-Anlage und Trinkhalle, sotvic
der Durchgang durch die Anlage nicht gestattet.

.3- Zn d' r Zeit vom1. April bis 1. November
Rauchen»i der Kochbrunnen-Anlage bisv Uhr Vormittags verboten.

- .£• Das Mitbringen von Hunde» i» dieKochbrunnen-Anlage und Trinkhalle ist verboten.
<d *■ Wahrend der Arnuneiimusik darf die
Berbilidungsftraße zwischen Taunusstraße und
»ranzplatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt«fahre» werden. -

Bekanntmachung.
Die Lieferuiig de? in der Zeit vom1. Oktober

_ W-, 30.,September 1902 für das städtische
Fnifelvieh erforderlich werdenden Bedarfs an
Haicr «nd Noggeustroh soll im Subiiiissions-
wege vergeben werden.

Die Licfermigsbediiigungen können im Nath-
hanse Zimmer No. 23, während der Büreanstnudc»
eiilgeseheu ivcrdcu.

Verschlossene Offerte» sind bis Sonnabend,
dt» 31. August d. I ., Mittaas 12 Uhr, im
Rathhanfc, Zimmer No. 23, abzugeben und werde»
alsdann in Gegenwart der etwa erschienenen
Licfernngsbereiten eröffnet.

Wiesbaden, den 21. August 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Hetz.

Bekanntmachung.
Die Badezeiten für das Brausebad au der

Kirchhofsgasse sind von jetzt ab mit Genehmiauna
des Magistrats wie folgt festgesetzt:

Vom 1» Mai bis 30. September
an Wochentagen von6 Uhr Vormittags bis 9 Uhr
Nachmittags(Samstags bis 10 Uhr), an Sonn-
uud Festtagen von6 bis 9'/, llhr Vormittags:

vom 1. Oktober bis 30. April
an Wochentagen von 7 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
Nachmittags(Samstags bis9 llhr), an Sonn- und
Festtagen von7 bis 9'/- Uhr Vormittags.

Gleichzeitig bringe ich zur gefälligen Kennt,iiß,
daß die Ausgabe der Badekarten nur bis 20 Min.
vor Schluß der obengeiiannten Badezeiten statifindcü

Der Dircclor
der städt. Waffer-, Gas- und Elektr.-Werke.

Muchall.
Beschädigungen

öffentlicher Anlagen und Kirchhöfe.
so $ 33  dir Straßcnpülizei- Verordnung vom
19. September 1900 bestimmt hierüber Folgendes:
. , 1- In de» öffentlichen innerhalb der Stadt
oelegenen Promenaden, in den Baum- und Garten-
milagen auf öffentlichen Straßen. Plätze» und
Kirchhofen ist cs verboten, Rasenplätze iiiid Blnmcn-
5-et-eJ 11 betreten, Zweige. Blumen, Samen oder
Fruchte abzubrechen, auf Bäume zu klettern,Vogel¬
nester auszunchmen und zu zerstören, in de» vor¬
handenen Weihern zn fischen oder Enten und
Schwane zu jage» oder mit Gegenständen nach den-
stlben zn werfen, Wege. Beete, Nasenplätze und
medcrzulegen" und sich auf Bänke

2. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen»iib
«nommcn werden, dürfen nicht frei nmherlaufeii
fonder» sind an enier kurzen Leine zu führen.

in öffentlichen Anlagen frei
vmherlaufcn, werden eingefangcn und sofern der
Eigenthumer nicht zn ermitteln ist, oder eine
Aurlosnng der Hunde gegen Zahlung des Fang-
.Md Fnttergeldes binnen drei Tagen nicht erfolgtals herrenlos getödtct. “
. Kinder unter 10 Jahren, welche sich nicht

befinden, sowie
Dlcnstboten oder Personenl» unsauberer Kleidung ist
die Benntzilng der in den öffentlichen Anlagen und

ßStraßen ausgestellten Ruhebänke, welche die Benung„Kurverwaltung" oder„Bauverwaltlingen, untersagt.

Bekanntmachnng.
Mißverständnissenzu begegnen, wird

8'̂ mit zur Kcnntniß gebracht, daß es  dm
^wiÄ ?-"^ "^ ^ btstatteni streng verboten ist. den
&»l7f5 bILê eneii. bon Verstorbenen Lieferanten für
KeônsOinw. bei Begräbnissen erforderliche
^ ^ enstande insbesondere auch Gärtner undDroschkenbesitzer, zi, empfehlen.

Zuwiderhandlungengegen dieses Ver-
R,̂ .bû wmen, oder sollten Lieferanten mit der
AKuptu 'ig sich vorstcllen, sie seien von den
^ chcnbestaiteru geschickt, so bitten wir, von solchen
^ ^ Hörigkeiten unter Namensangab« hierher ge-
^ 'S Ditttheiluna zu machen, damit die Sachlage
Wk̂ cn kann ‘ flCftflnctCr  cittgeschritten

Wiesbaden , den 29. Juni 1901.
/ r . Der Magistrat. In Vertr.: Kötnev.

Bekanntmachung.
Die städtische Feuerwache ist unter No. 46

an das Fernsprechamt dahier angeschlossen, so
daß von jedem Telephonauschlutz Meldnug
nach der Feuerwache gemacht werden kann. Der
diesigen Einwohnerschaftwird die Bcniitzuiig der
Telcphonaiischlüssc zu Feurrmeldunge » und auch
znm Anrufen der Transportmannschaften
bei Nnglücksfävenempfohlen.

Der Branddircctor. Schenrer.

Zum Schutze der Fener -Telegraphen.
Die §8 317 und 318 des Deutschen Reichs-

Strafgesetzbuches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken diciicudc Telcqraphm
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand-
Iniigcil begeht, welche die Benntzmig dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gesängnißstrafe bis zu
3 Jahren, bezw. mit Geldstrafe dis zu 900 Mk.
Zudem wir hiermit darauf aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
offentllchen Zwecken dienende Ttlegraphen-Anstalt
anzuschcn ist, weisen wir gleichzeitig darauf hin.
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß di- Isolatoren oder die
Leitungsdrahte beschädigt, oder daß durch Ver-
schlinguiia der Drähte sogenannte Erdvcrbinduiiacn
herbcigesührt werden.

Solche Erdverbindnngeil können dadurch ent¬
stehen, daß die Leitungsdrühte mit Tüchern, Vor¬
hängen, Fahnen, Bangerüsttheilei, und dcrql. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen des Feuer-Telegraphen-,
der Feuer-Telephone- uild Alarmleituiigen vcrlvickeltwerden.

Es liegt daher all- Ursache vor, bei
Eiiinchtiingen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoratio» von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telcgraphenlcitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden!mJutereffe der
Feuersicherhcit unserer Stadt die Geschäftsleute»nd
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgcnommen haben, ersucht/dies
sofort auf der Feuerwache im ehemaligen Gerichts«
gcbäuve, Friedrichstratze 15, Eingang vom
vtatl-yansplatz , aiizeigen zu wollen, damit die
umgeheiidc Beseitigung des BetriebshinderniffeL
durch den städtischen Brand- Director veranlaßt
werden kann. Der Brand -Dirretor . *

| für dttst Deutsche zr - ich
I und int  Ueilt ehre mit Gesteeeerch-

Kck'ir/e a) Ortsverkehr*) frankirt bis 250» 5 Pf
Uttfraitfirt1°Jßf b) übriges Ncichz-Postgebieff
^ntjerit, ^ uittembercin.Oesterreich-Ungarn fran-
fut bis 20g 10Pf., über 20g bis 250g 20Pf
nnfraiik.bis20g20Pf ., übet 20r  bis 250  g 30 Pf.'

Postkarten a) Ortsverkehr*) einfache2 Pf., nu-
^ankirt,4 Pf., mit Antwort 4 Pf., b)  übriges
NelchS-Postgedlet, Bayern, Würtiemberg ilnd
Ocsterreich-llngarn einfache5 Pf., n„fra,ikirt
10 Pf., mit Antwort 10  Pf.

Drucksachen a.) Ortsverkehr*) bis 60 g 2 Pf.
60- 100g 3 Pf., über 100—250g 5 Ps'

libfv 250—500g 10 Pf., über 500g bis1kg 15 Pf.,
b) übriges Ne.chs-Postgebict, Bayern. Württein-
, /̂ 3/)l>̂ Esterre>ch-lIngaiil bis 50 g 3 Pf., über
60—swg 5 Pf., über 100—250g 10 Pf., über
250—500g 20 Pf., über 500g dis 1 kg 80 Pf.

Maarrnprobe » a) Ortsverkehr*) bis 250 g5Pf
üb-- WO bis 350g 10 Pf., b) übriges Hteichs-
Posigebict, Bayern, Württembergu. Oesterreichs

.̂ Ungarn bis 250g 10 Pf., über 250—350g 20 Pf.
Geschaftspapiere a)  Ortsverkehr*) bis 250g

6Pf ., über 250 bis 500g 10 Pf., über 500g bis
1 b)  übriges Neichs-Postgebict. Bayern
und.Württemberg knack, Oesterreich-Ungarn nicht
Uln!sg) b!S 250g 10 Pf., über 250- 500g
W Pf. über KOg bis 1kg 30 Pf. Zilsammeii-
l̂ ckeii. von Driickincheii. Waareuproben und
Gefchastspapicrk» znlässig bis znm Gewicht von
1 kg. Taxe wie für Geschäftkpapiere. (Nach
Oesterreich-Ungarn nur bis 350g zulässig. Taxe
wie für Waareuproben.)

Einlchreibücl.nl.-r 20 Pf.. Nnckschringrbnl,r
post 'N,nueis«!!gc!r ») Dentschlnnd bis 5 Mk.

10.Pf., über5 bi? 100 Mk. 20 Pf., über 100 bis
20om  80Pf., über 200- 400 Mk. 40 Pf., über
400- 600 Mk. 50 Pf., über 600- 800 Mkl 60 Pf
b) Oesterreich-Ungarn 10 Pf. für je 20 Mk.
(iiiiiidestens 20 Pf.), Meistbetrag der Posian

^weiNuig 800 Mk. '
ü'iit Nachnahmrstiidungen kommen neben dem

Porto für die bctr. Smdnng im inneren deulfchen
Verkehr folgende Gebühren zur Erhebung: 1) Vor-
zeigegebuhr vor, 10 Pf. 2) Die Gebühren für Ueber-
niittcliing des crngezog. Betrages an denAbfender.
Meistbetrage. Narb,,. 800 Mk. Nach Oesterreich:
das Packctporto, außerdem eine Nachnahmegebühr
von1 Pf. pro Mk, iiiiiidestens 10 Pf.

Das Porto f«r Packrtk beträgt ans Entfernungen
(in geogr. Meilen):

im
Packele
Gewichte

.20

b.5 kg einschl.!l25^
s.!ed. weit.kg-|j 5 „ .
Merthsendirntzr».

«o Z I
CM

Z . 1 | Z 2,Z . 3 | Z . 4
50 B,!50 ^,>50
io „ |ao

ik6
50 440

Verstchernngsgebuhr sur je

SS

Z. «
50
50

300 Mk. 5 Pf., mindestens aber 10 Pf., hußer' ,
dem Packctporto wie vorstehend, bei Briefen bis

Entf-rulmg, von 10 geographischen Meilen
größere Entfernungen 40 Pf. Porto.

Kilbestotlimg für Briefe, Postkarten, Drucksachen
rc. 2c>Pf., für Packet- bis 5 Kilo 40 Pf.

Postausträgr (bis 800 Mark) 30 Pf. Bei Ilebcr-
s-ndiliig der eingezogcnen Beträge kommt die Post-
anwcisilngsgcbühr noch in Abzug.

Nach den übrigen zni» Wrltpostvrrri » gehören
den Landern beträgt das Porto:
vitft [ krankirt 20 Pf. i für je 15 g (ohne

, , I »nfranklrt 40 Pf. ] Mcistgewicht).
Postkarten (einfache) 10 Pf.,unfrankirt 20 Pf., mit

Antwort 20 Pf.
Drucksache», Keschäftspapiere , Waaren-

probe » 5 Pf. für je 50 g, mindestens jedoch
!'Ar s'5a!,,ert 20  Pf -, für Waareuproben
10 Pf. Mcistgewicht der Drucksachen«. Geschäfts
Papiere2 kg,  der Waareuproben 350 g.

Ginschreibgob. 20Pf.; Kückscheing-b. 20Pf.
Packet«bis zu 5kg nach Dänemark,Belgien,Nieder¬

lande, Schweiz, Frankreich 80 Pf., Jtnli-n 1 Mk.
40 Pf. Packet- bis znm Gewicht von3kg nach
Spanien  1 Mk. 40 Pf., nach Portugal1 Mk.80 Pf.

*) Die Taren für den Ortsverkehr gelten auch
für den Verkehr mit folgenden Nachbarorten:
Biebrich, Bierstadt. Dotzheim, Heßloch, Kloppenheim,
Naurod, Nambach und Sonnenberg.

Biebrich-Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldniaun.

Im Anschlüsse an dio "Wiesbadener Strassenbatm
(alle 7'/»Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Von Biebrich nach Mainz: 9<w 10 °°1- ll °o 1200+
loo 2 »« 300 400 500 600 700 800 900 * .

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
jo 15 Minuten später.

Yon Mainz nach Biebrich: 830 90»+ 1000  1100+
1200 100 200 300 400 500 600 720 320 * .

An und ab Station Kaisorstrasse-Centralbahnhof
je 5 Minuten später.
Nur Sonn- und Feiertags.

* Wochentagen ab 3. Juni bis 1. St*ptember.
»in«m>dB-riaa»et tz, vchelle«b«t, 'lqea Hof-Buchdrackerei lu Wicitadci^

Lheiudarnpfschifffahrt.
Köliiiselie und Düsseldorfer « esellsvhatt.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 hi,
Cobienz, 8, 9.25 k8ehncilfabrt „Borussia* und
»Kaiserin Auguste Vietoria"), 9.50 (Sehnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König ), 10.20 und 12.50 bis Cüln; Mittags 8.2C
(an Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 hi,
Cobienz; Abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen,'
Mittags 1 Uhr bis Mannheim; Morgens 10.20 Uh,
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7(1 Uhr
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dein Agonl
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon  2364. F301

Dampfer -Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

(.Generalvertr. der Gesellschaft: L. Rettenmayer,
Rheinstrasse 21.) F308

D. „Alexandria“ 21. August von Shanghai.
D. „Arabia“ 21. Aug. 6 Uhr Vm. von Singapurs
D. „Athesia“ 22. Aug. 2 Uhr Hm. in New York
S.-D. „Augusie Victoria“ von Newvork nach
Hamburg, 23. Aug. 5 Uhr 45 Min. Vorm, von
Cherbourg. D. „Batavia“ 20. Aug. 6 Uhr Nm.
von Colombo. D. „Bengalia“ 21. Aug. 11 Uhr
Vm. v Baltimore n. Hamburg. S.-D. »Columbia“
22. Aug. 12 Uhr Mittags von Newyork via Ply¬
mouth und Cherbourg nach Hamburg. D. „Con-
sorzio Carboni“ 20. Aug. 11 Uhr Vm. in Boston.
D. „Dacia“ 20. Aug. von Buenos Aires. S.-D.
„Deutschland“ von Hamburg via Southampton
und Cherbourg nach Newyork, 23. Aug. 5 Uhr
Vm. Dover passirt. D. „Granada* 22. Aug. in
Buenos Aires. D. „Graf Waldersee“ von Ham¬
burg nach Newyork, 20. August 9 Uhr 20 Min.
Vorm, von Piymoutli. R.-P.-D. „Hamburg“
20. Aug. von Genua. D. „Helvetia“ von Ham¬
burg via Antwerpen u. Havre nach Westindien,
22. Aug. 3 Uhr Vm. Cuxhaven passirt. D. „Iler-
cynia“ von St. Thomas nach Hamburg, 21. Aug.
12 Uhr Mittags von Havre. D. „Karthago“ von
Hamburg nach Mittelbrasilien, 22. Aug. 8 Uhr
Nm. v. Lissabon. R.-P.-D. „Kiautschou“ 22. Aug.
Abends in Hamburg. D. „Lady Armstrong“
20. Aug. 3 Uhr Nm. in Newyork. D. „Nassovia“
22. Aug. 12 Uhr 30 Min. Naohm. in Stettin. D.
.Patricia “ 22. Aug. 8 Uhr Nm. in Newyork. D.
,.Pennsylvania“ 22. August Abends in Hamburg.
D.-Y. „Prinzessin Victoria Luise“ 22. Aug. 1 Uhr
25 Min. Nm. in Gothenburg. D. „Rhenania“ von
Hamburg nach Westindien, 22. Aug. 2 Uhr Vm.
v. Havre. D. „Sardinia“ 20. Aug. v. St. Thomas
D. „Scotia“ von Newyork via Neapel u. Livorno
nach Genua, 22. Aug. 2 Uhr Nm. von Marseille

Norddeutscher Lloyd in Bremern
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 308
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollern“ nach Newyork, 22. August
9 Uhr Nm. von Neapel. S.-D. „Werra“ nach
Genua, 22.August 11 Uhr Nm. von Neapel. S.-D
„K. Mar. Ther.“ nach Bremen, 21. Aug. 10 Uhr
Nachm, in Bremerhaven. D. „Frankfurt “ nach

. Bremen, 21. August 2 Uhr Nm. von Baltimore.
D. „Friedrich der Gr.“ nach Bremen, 22. Aug.
12 Uhr Mittags von Newyork. D. „Hannover“
nach Baltimore, 21. August 5 Uhr Nachm, in
Baltimore. — Brasil- und La Plata -Linien: D.
„Pfalz“ nach South., Antw , Bremen, 22. August
von Vigo. D. „Roland“ nach Brasilien, 22. Aug.
von Funchal . D. „Mark“ nach La Plata,
22. August in Southampton. — Ost-Asien- und
Australien-Linien : D. „Bayern“ nach Hamburg,
22. Aug. von Neapel. D. „König Albert“ nach
Hamburg, 21. August in Hongkong. D. „Prinz
Heinrich“ nach Ost-Asien, 22. Aug. in Hongkong.
D. „Preussen“ nach Ost-Asien, 23. August in
Colombo. D. „Hamburg“ (Hamburg-Amerika-
Linio) nach Ost-Asien, 21. Aug. von Neapel. D.
„Sachsen“ n. Ost-Asien, 23. Aug. in Antwerpen.
D. „Freiburg “ 11. Ost-Asien, 23. Aug. in Penang,
D. „Darmstadt“ nach Bremen, 22. August in
Bremerhaven. D. „Karlsruhe“ nach Australien,
23. August Gibraltar passirt. — China-Truppen-
Transp.-Dampfer: D. „Neckar“ nach Bremen,
23. August von Singapere.

Iled Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F307
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Konsington*

am 14. August von Newyork nach Antwerpen
abgegangen. D. „Vaderland“ am 17. August in
Antwerpen von Newyork angekommen (übel
Cherbourg). D. „Southwark“ am 17. Aug. von
Antwerpen nach Newyork abgegangen. D
„Friesland“ am 20. Aug. in Newyork von Ant¬
werpen angekommen.—Antwerpen-Philadelphia
Dienst. D. „Nederland“ am 14. August voi
Philadelphia nach Antwerpen abgegangon. D
„Pennland “ am 15. Aug. von Antwerpen naol
Philadelphia abgegangen. __
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